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Tagesordungspunkt:

Benennung eines Vertreters für die Fischereigenossenschaft Schunter

Beschlussvorschlag:

Der Samtgemeinderat benennt einen Vertreter und einen Stellvertreter für die Mit-
gliederversammlung der Fischereigenossenschaft Schunter.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Die Samtgemeinde Nord-Elm ist Mitglied der Fischereigenossenschaft Schunter.
Bisher wurde noch kein Vertreter / Stellvertreter für die Mitgliederversammlung be-
nannt. Dies ist aber empfehlenswert, um die Vertretung für die jährliche Versamm-
lung besser regeln zu können.

Die Fischereigenossenschaft finanziert sich aus Pachtzahlungen der Pachtverträge.
Die Überschüsse werden jährlich an die Mitglieder ausgeschüttet. Die Überschus-
santeile errechnen sich aus dem Verhältnis ihrer Anteile an der gesamten Gewäs-
serfläche.

Der Samtgemeinderat benennt einen Vertreter und für diesen einen Stellvertreter für
die Mitgliederversammlung der Fischereigenossenschaft Schunter.


